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 Veröffentlicht am 12.09.2002

Norm

WEG 1975 §16

Rechtssatz

Wenn im Vorstadium des Wohnungseigentums (o1enbar auf vertraglicher Grundlage) "Wohnbeiträge" eingehoben

wurden und daraus eine Rücklage gebildet wurde, kann es dadurch zu einer (zumindest wirtschaftlich vergleichbaren)

Rücklagenbildung gekommen sein.
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